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Erhöhung unserer Wehrbereitschaft
Innerhalb etwas mehr als Jahresfrist sind vier kleinere

Staatswesen Europas, Oesterreich, Tschechoslowakei,
Memelland und Albanien, durch das Machtwort ihrer

großen und aufs äußerste gerüsteten Nachbarn teils
völlig um ihre Selbständigkeit gekommen, teils sind sie
in ein Abhängigkeitsverhältnis gerückt worden, das der
Unselbständigkeit gleicht wie ein Auge dem andern. Mit
ungeheurer Schnelligkeit spielten sich diese Aktionen ab.

Lange Verhandlungen zwischen Regierungsvertretern
wurden ersetzt durch rasche Truppenkonzentrationen
und unverzüglichen Einmarsch. Der ungeheuren Wucht
und der verblüffenden Raschheit wurde von den betroffenen

Kleinstaaten kein Widerstand entgegengesetzt.
Einzig in Albanien versuchten Teile der Armee und der
Bevölkerung den Eindringling aufzuhalten; dessen Machtmitteln

gegenüber aber erschien Widerstand lediglich
als Ausdruck des Willens, die Freiheit nicht kampflos zu
verkaufen. Das Recht des Stärkern hat in der
Weltgeschichte zu allen Zeiten eine überragende Rolle
gespielt; verändert haben sich im Wandel der Geschichte
lediglich die durch die zur Verfügung stehenden Kampfmittel

bedingten Methoden. Die neuesten Ausdrucksformen

des Willens zur Macht haben nunmehr einer starken
Abwehrallianz gerufen. Damit ist der Schaffung größerer
Sicherheit einstweilen allerdings noch nicht sehr viel
gedient und es bleibt abzuwarten, ob durch sie die
Friedensaussichten gesteigert oder der europäische Krieg
vorbereitet worden sind.

Die ganze Welt steht unter dem Eindruck der
Ereignisse, die sich zwischen den Frühlingen von 1938 und
1939 abgespielt haben. Die mächtigen Staatswesen
Europas, die mit den angewandten Methoden zur
Besitzerweiterung nicht einverstanden sind, wollen entschlossen

weitern Gelüsten entgegentreten und ihre hochwertigen

Rüstungen einem Maximum entgegenführen. Die
kleinern Staatswesen, die « Neutralen », die der sich immer

besser abzeichnenden Katastrophe mit Grauen
entgegensehen, sind entschlossen, jedem Versuch zur
Beeinträchtigung ihrer politischen und wirtschaftlichen
Selbständigkeit mit allen zu Gebote stehenden Mitteln
f-ntgegenzutreten. Es steht außer allem Zweifel, daß auch
in unserem Volke der Wille, sich gegebenenfalls mit aller
Kraft und Entschiedenheit zur Wehr zu setzen, vorhanden

ist und daß es nicht bereit ist, jenen zu folgen, die
kleinmütig erklären. Widerstand nütze ja doch nichts

und daher sei es am besten, unnützem Blutvergießen aus
dem Wege zu gehen. Unsere Vorfahren haben fast überall,

wo es galt, freiheitliche Einrichtungen zu verteidigen,
gegen gewaltige Uebermacht kämpfen müssen und ihr
zäher Verteidigungswille hat vermocht, unsere Freiheit
durch sieben. Jahrhunderte hindurch zu retten. Jene allzu
Gescheiten, jene ängstlichen Rechner, sie sollen bei uns
das große Wort nicht haben, wenn's drauf und dran
kommt.

Der Bundesrat hat in entschlossener Weise dem
Volkswillen Rechnung getragen und mehrere Maßnahmen
beschlossen, deren Durchführung die Erhöhung unserer
Wehrbereitschaft wesentlich fördert. Die Verordnung
des Eidg. Militärdepartements über die Hilfsdienste weist
die der Armee nicht angehörenden Männer bis zu 60

Jahren für den Kriegsfall an die Stellen, wo sie die
wertvollsten Dienste leisten können. Sie können sowohl zur
Ergänzung der Truppenverbände aller Heeresklassen,
namentlich des Landsturms, zur Bildung von Einheiten
und Detachementen des Hilfsdienstes, für die
Luftschutzorganisationen oder als Mannschaftsreserven für die
verschiedenen Bedürfnisse der Landesverteidigung eingesetzt

werden. 31 verschiedene, teils vom Bund, teils von
den Kantonen bereits organisierte Elilfsdienstorganisatio-
nen sind bereit, die bis jetzt brachliegenden wertvollen
Kräfte aufzunehmen und damit viele Tausende von der
Armee zugeteilten Wehrmännern für eigentliche
Kampfaufgaben frei zu bekommen. Alle dienstuntauglich
erklärten Männer bis zu 32 Jahren haben sich im Jahre
1939 zu einer sanitarischen Nachuntersuchung zu stellen,
die darüber entscheidet, ob sie militärdiensttauglich,
hilfsdiensttauglich .oder dienstuntauglich sind. In einem
Aufruf wandte sich der Bundesrat an das Schweizervolk
und forderte alle für den Hilfsdienst in Frage kommenden

Männer, aber auch Frauen und Mädchen, auf, sich
schon im Frieden zur Verfügung zu stellen, um im Kriegsfall

an der Erhaltung des Vaterlandes mitzuhelfen.

Für den weitern Ausbau der Landesverteidigung
unterbreitet der Bundesrat den eidgenössischen Räten zur
Bewilligung in ihrer Junisession ein Kreditbegehren von
190 Millionen Franken zur planmäßigen Fortsetzung der
Aufrüstung. 75 Millionen hiervon entfallen auf den Aus^
bau der Flugwaffe und der Fliegerabwehr, 53 Millionen
sind für den Bau neuer Befestigungsarilagen bestimmt.
Der Verstärkung der Bewaffnung dienen 17,6 Millionen,
17,3 Millionen fallen auf Ergänzung des Korpsmaterials
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und auf Schaffung genügender Materialreserven, 15,4

Millionen finden Verwendung zur Erstellung militärisch
notwendiger Gebäude und 'Einrichtungen, 10 Millionen
zur Erhöhung der Munitionsreserven und 1,6 Millionen
sind vorgesehen für Maßnahmen zur Sicherstellung des

Bahnbetriebes und des telephonischen Verkehrs.
Vor allem nehmen wir mit Befriedigung Kenntnis

davon, daß Flugwaffe und Fliegerabwehr nunmehr stark
gefördert werden sollen durch Anschaffung etwa der
Hälfte der in Aussicht genommenen Maschinen von
Systemen, die gegenwärtig ausprobiert werden. Daß neben

weitern Flugabwehrmaßnahmen auch die Abwehrorganisationen

der Gemeinwesen unterstützt werden sollen,
kann dem Willen, etwas zu unternehmen, nur förderlich
sein. Bereits hat die Stadt Zürich einen ersten Kredit
bewilligt für die örtliche Flugabwehr. Die vielen hundert
kleinen Befestigungsanlagen vorn an der Landesgrenze
sollen vermehrt und dazu eine mehr im Landesinnern
liegende Befestigungslinie angelegt werden. Die neuen
Kredite werden auch gestatten, die Territorialtruppen
vollständig mit schweren Maschinengewehren auszurüsten

und auszuschalten, was dort an alter Bewaffnung
verblieben ist. Auch das Artilleriematerial soll eine
notwendige Modernisierung erfahren und die Verpflegungstruppen

erhalten leichte Maschinengewehre. Ob für die
Kostendeckung ein Wehropfer wird dienen müssen,
darüber sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.
Sicher aber ist, daß für eine derartige Lösung im Volke
heute weitgehendes Verständnis vorhanden ist.

Zur Erhöhung der Wehrbereitschaft dient auch die
Erweiterung der Wiederholungskurspflicht durch Verlängerung

der diesjährigen Kurse der Grenztruppen und der
Kurse der Territorialtruppen, die im Januar aufgeboten
wurden, von einer Woche auf zwei Wochen. Daß auch
alle übrigen Territorialtruppen für die Dauer von sechs
Tagen einzurücken haben, begegnet vor allem bei den
Angehörigen derselben vollem Verständnis, weil sie sich
freuen darauf, nicht nur die neu zur Verfügung stehenden

Waffen, sondern auch die Organisation und
Aufgaben kennenzulernen. Die Offiziere werden für ihren
Dienst durch einen fünftägigen Kurs und einen
zweitägigen Kadervorkurs vorbereitet, währenddem die
Unteroffiziere einen Tag vor der Mannschaft einzurücken
haben. Ohne Zweifel bedeuten die 75 Bataillone und die
32 selbständigen Territorial-Füsilier- und Mitrailleur-
Kompanien eine beträchtliche Erhöhung unserer Wehrkraft.

Rechnen wir zu diesen rein militärischen Vorkehrungen
noch die Maßnahmen und Vorschriften des Bundesrates

zur Sicherstellung der Landesverteidigung mit
lebenswichtigen Gütern und über das Anlegen von
Lebensmittelvorräten in jeder einzelnen Haushaltung, so ist
damit ein weiterer sehr wertvoller Schritt getan in der
Richtung der Vorbereitungen für den Kriegsfall.

Das Ausland aber mag durch alle diese neuen
Vorkehrungen der Schweiz zur Kenntnis nehmen, daß unser
Volk bei einem möglicherweise zu erwartenden Angriff
auf seine politische Selbständigkeit nicht tatenlos die
Hände in den Schoß legen, sondern jedem Eindringling
zähen und erbitterten Widerstand entgegensetzen wird
unter Ausnützung aller zu Gebote stehenden Kampfmittel
und in Verbindung mit seinem besten Bundesgenossen:
dem für die Verteidigung bestbeschaffenen Gelände. Jeder
Versuch, der jahrhundertealten schweizerischen Freiheit
ein Ende bereiten zu wollen, wird für den Angreifer ein
teuer erkauftes Unternehmen bedeuten! M.

Gedanken über den Schutz und
die Entgiftung von Lebensmitteln

Auch in unserm Lande fängt der letzte an zu merken,
daß ein zukünftiger Krieg in Europa mit allen nur
denkbaren Mitteln gegen Front und Hinterland, gegen
Soldat wie Zivilist, in grauenerregender Härte geführt
wird. Nach dem, was man aus den hoch gerüsteten Staaten

zu lesen und zu hören bekommt, spürt jedermann,
daß trotz des Genfer Gaskriegsprotokolles vom- 17. Juni
1925, dem viele europäische und außereuropäische Staaten

vorbehaltlos beigetreten sind, das ja den Gebrauch
von chemischen und bakteriologischen Mitteln im Kriege
verbietet, der chemische Krieg eine sehr große Rolle
spielen wird.

Durch aktiven und passiven Luftschutz sucht man in
allen Ländern dem einen Träger der neuen Kriegsart,
dem Flugzeug, beizukommen. Im Bestreben, das nackte
Leben zu retten, baut man den Luftschutz mit allen
verfügbaren Mitteln aus, vergißt aber, wie mir scheint, ganz
besonders in den breiten Massen unseres Landes, den
Schutz und die Entgiftung von Lebensmitteln vorzubereiten

und zu organisieren. Der chemische Krieg hat in
den jüngsten Kriegen, in Abessinien, Spanien und China,
keine oder fast keine Rolle gespielt, Vergiftungen von
Lebensmitteln sind keine erfolgt. Aus diesem Grunde,
und weil die bittern Erfahrungen der kriegführenden
Staaten im Weltkrieg 1914/18 mit vergifteten Lebensmitteln

scheinbar schon in Vergessenheit geraten sind,
wird diesem Zweig der Kriegführung in unserm Land
keine große Bedeutung beigemessen. Ganz anders in den
stark aufgerüsteten Ländern von Europa. Dort hat man,
diese Gefahr erkennend, schon weitgehend vorgesorgt.
Leider erfährt man diesbezüglich nicht zuviel.

Im Weltkrieg waren selbst die Weltmächte mit ihren
fast unerschöpflichen Mitteln gezwungen, der Frage des

Schutzes und der Entgiftung von Lebensmitteln volle
Aufmerksamkeit zu schenken, und dies wegen spürbaren
Mangels an Nahrungsmitteln und wegen der
Nachschubschwierigkeiten. Daß die Zentralmächte mit erhöhter
Energie dieses Problem zu lösen suchten, ist nach dem
soeben Gehörten eigentlich selbstverständlich. Um so

mehr müssen wir als kleines Binnenland, das sich ja
bekanntlich aus eigenen Mitteln nicht ernähren kann,
diesen Fragen mit Ernst entgegentreten und die Massen
aufklären. Es darf in unserm Lande während eines eventuell

ausbrechenden neuen Weltkrieges, in den wir
verwickelt werden könnten, nicht vorkommen, daß größere
Mengen von Nahrungsmitteln wegen Vergiftung beseitigt

werden müßten.
Es sei hier in aller Kürze, dem Rahmen des Aufsatzes

entsprechend, das Wesentliche über die bekannten
Gaskampfstoffe mitgeteilt. Während des Weltkrieges 1914/18

verwendete man bei beiden kriegführenden Parteien in

der Hauptsache Grün-, Blau- und Gelbkreuzkampfstoffe,
denen bestimmte Grenzen der Wirksamkeit gezogen
waren und heute noch gezogen sind. Die Namen stammen

von den farbigen Kreuzen, durch die die
Gasgeschosse gekennzeichnet worden waren. Ob seit 1918 neue

Kampfstoffe hinzugekommen sind, ist schwer zu sagen,
da jeder Staat, aus guten Gründen, dieses Gebiet geheim
behält. Sicher ist eines, daß neue Mischungen von
Kampfstoffen, die schon bekannt sind, ausprobiert werden.

Unter Grünkreuz versteht man leicht flüssige
Substanzen mit großer Giftigkeit für die Atmungsorgane.
(Erstickende Kampfstoffe.) Die Reizwirkung ist eine
relativ geringe. Hierher gehören: Phosgen, Perstoff, Chlor,

Chlorpikrin, Brom. Als Blaukreuz werden Stoffe von
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